
Verhalten im Werk
Sicherheit und Umweltschutz

Es gelten die einschlägigen gesetzlichen
 Bestimmungen sowie die Holcim Grundregeln
und Vorschriften.

Das Betreten von Holcim Produktionsanlagen
ausserhalb des zugewiesenen Arbeitsplatzes ist
verboten.

Auf dem ganzen Holcim Werksgelände sind zu
tragen:
•  Schutzhelm
•  Sicherheitsschuhe
•  Warnkleider oder Warnweste
•  Schutzbrille
•  Gehörschutz (wo vorgeschrieben)
•  Atemschutz (wo vorgeschrieben)

Gesundheit und Sicherheit – die Regeln

Regel 1 Ich analysiere und kontrolliere Risiken, bevor ich mit der Arbeit
 beginne.

Regel 2 Ich führe nur Arbeiten aus, zu denen ich berechtigt bin.

Regel 3 Ich überbrücke keine Sicherheitseinrichtungen noch setze ich 
ihre Funktion ausser Kraft und ich trage immer die erforderliche
persönliche Schutzausrüstung.

Regel 4 Ich arbeite nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten
oder Drogen.

Regel 5 Ich melde alle Vorfälle.

Die Einhaltung dieser Regeln ist eine Anstellungsbedingung.

Holcim (Schweiz) AG
Hagenholzstrasse 83
CH-8050 Zürich
Telefon +41 58 850 68 68
info-ch@lafargeholcim.com
www.holcim.ch

Holcim (Süddeutschland) GmbH
D-72359 Dotternhausen
Telefon +49 7427 79-0
info-sueddeutschland@lafargeholcim.com
www.holcim.de/sued

Holcim Italia S.p.A.
Via Volta, 1
I-22046 Merone
Telefono +39 031 616111
comunicazione-ita@lafargeholcim.com
www.holcim.it
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Spezielle Arbeiten
Nur mit schriftlicher Erlaubnis:
•  Feuerarbeiten
•  in der Höhe
•  in engen Räumen
•  in Ex-Zonen
•  bei Aushubarbeiten
•  bei Arbeiten in Bereichen mit hoher Brandlast

Rauchen ist nur an den ausgewiesenen Plätzen
erlaubt.

Telefonieren ist nur in sicheren Bereichen
 erlaubt.
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Zement/Frischbetonwirken zusammen mit
 Wasser reizend.
•  Direkten Hautkontakt vermeiden
•  Schutzhandschuhe tragen

Zementstaub kann aus Anlagen austreten oder
vom Wind aufgewirbelt werden. Dies kann
 Augenreizungen verursachen.
•  Augen sofort ausspülen
•  Arzt aufsuchen

Heissluft und Heissmehl können aus Öffnungen
mit Temperaturen bis 1000 °C austreten.
 Heissmehlstaub hat eine ätzende Wirkung. 
Bei aktivierten Warnlampen ist der jeweilige
 Bereich sofort zu verlassen.
•  Betreten nur mit Genehmigung 
(Anmeldung)

Luftkanonen
•  Beim Auslösen entsteht örtlich ein Überdruck.
Staubaustritt ist möglich (Knalleffekt).

Automatischer Anlauf von Anlagen
•  Voralarm mit Warnlampen und/oder
 Signalhorn

•  Abstand halten bei bewegten/rotierenden
 Teilen wie Antrieben, Transportbändern, Becher-
werken, Mühlen usw.

Arbeiten an Maschinen/Anlagen
•  Vor Beginn der Arbeiten Maschinen/Anlagen
gegen Wiedereinschalten sichern (Vorhänge-
schloss, Schlüsselschalter), bei Bedarf Betriebs-
elektriker beiziehen.

•  Stolperstellen vermeiden
•  Keine Gegenstände herumliegen lassen
•  Arbeitsstelle absperren und aufräumen
•  Abfälle ordnungsgemäss entsorgen

Stapler, Krane, Erdbaumaschinen usw.
•  Nur bedienen, wenn Ausweis vorhanden
und Einweisung erfolgt ist.

Verkehr im Areal
•  Es gelten die Verkehrsregeln. Höchst -
geschwindigkeit ist 20 km/h.

•  Sicherheitsabstand bei Baumaschinen
 einhalten. Sichtkontakt zum Baumaschinen-
führer sicherstellen.

•  Vorgegebene Parkplätze benutzen.

Gefahren lauern überall

P
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